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1. Allgemeine Angaben zur Stadt Sömmerda 

 
Lage im Raum 
 
Die Stadt Sömmerda liegt zentral im Landkreis Sömmerda (Mittelthüringen), etwa 20 Kilometer nördlich von 
Erfurt im Landschaftsraum des Thüringer Beckens an der mittleren Unstrut. Neben der Kernstadt gehören zur 
Stadt Sömmerda auch die Ortsteile Frohndorf, Leubingen, Orlishausen, Rohrborn, Schallenburg, Schil-
lingstedt, Stödten, Tunzenhausen und Wenigensömmern. 
 
Die angrenzenden Nachbargemeinden sind (von Nordwesten beginnend im Uhrzeigersinn): 
 
- die Gemeinden Griefstedt und Büchel in der VG Kindelbrück, 
- die Gemeinde Etzleben, 
- die Stadt An der Schmücke, 
- die Stadt Kölleda, 
- die Gemeinden Großneuhausen und Kleinneuhausen in der VG Kölleda, 
- die Gemeinden Vogelsberg, Sprötau, Schloßvippach und Großrudestedt in der VG Gramme-Vippach, 
- die Gemeinden Werningshausen und Wundersleben in der VG Straußfurt, 
- die Stadt Weißensee. 
 
Sömmerda ist aufgrund der Lage an den Bundesstraßen B 85 Weimar – Bad Frankenhausen) und B 176 (Bad 
Langensalza – Naumburg) sowie an der Autobahn A 71 (Erfurt – Sangerhausen) mit den Anschlussstellen 
„Sömmerda-Süd“ und „Sömmerda-Ost“ hervorragend in das regionale und überregionale Verkehrsnetz einge-
bunden. 
 
Weiterhin besteht eine Anbindung an das Schienennetz der Deutschen Bahn AG durch die Regionalbahnstre-
cken zwischen Erfurt und Sangerhausen bzw. Straußfurt und Großheringen. Darüber hinaus bestehen zahl-
reiche Busverbindungen in die benachbarten Orte, für die Sömmerda die Versorgungsfunktion erfüllt. 
 
Einwohner und Flächenausdehnung 
 
In der Stadt Sömmerda lebten mit Stand vom 31. Dezember 2021 insgesamt 18.717 Einwohnern (Quelle: 
Thüringer Landesamt für Statistik). Neben der Kernstadt gehören zur Stadt Sömmerda auch die Ortsteile 
Frohndorf, Leubingen, Orlishausen, Rohrborn, Schallenburg, Schillingstedt, Stödten, Tunzenhausen und We-
nigensömmern. 
Die Flächenausdehnung beträgt insgesamt ca. 8.757 ha. 
 
Verwaltungsstruktur und zentralörtliche Funktionszuweisung 
 
Die Stadt Sömmerda ist eine große, kreisangehörige Stadt im gleichnamigen Landkreis Sömmerda. Ihr ist 
gemäß Landesentwicklungsplan Thüringen (LEP 2025) die zentralörtliche Funktion eines Mittelzentrums zu-
geordnet worden (siehe dazu auch Abschnitt 7.2. in der Begründung). 
 
 

2. Lage des räumlichen Geltungsbereiches des Bebauungsplanes 

 
Das Plangebiet befindet sich im Süden des Kernstadtgebietes; zwischen dem Service & Logistik Campus „Alte 
Ziegelei“ und dem Wohngebiet „Klingersiedlung“, südlich der Straße „Erfurter Höhe“, östlich der „Erfurter 
Straße“ und westlich der DB Netz Strecke Erfurt und Sangerhausen. 
 
Der festgesetzte räumliche Geltungsbereich hat eine Größe von ca. 1,9 ha und umfasst das Gebiet südlich 
der Straße „Erfurter Höhe“ zwischen dem Wohngrundstück Erfurter Höhe Nr. 2 im Westen und dem Wohn-
grundstück Erfurter Höhe Nr. 32 im Osten. Im Süden wird das Plangebiet durch den Ranstedter Bach (Fließ-
gewässer II. Ordnung) begrenzt. 
 
Die genaue Abgrenzung des räumlichen Geltungsbereichs ist der Planzeichnung, die Lage im Stadtraum dem 
Übersichtsplan auf der Planzeichnung zu entnehmen. Darüber hinaus befindet sich auf der nächsten Seite der 
Begründung ein Luftbildauszug mit dargestelltem räumlichen Geltungsbereich. 
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Darstellung des Geltungsbereiches des B-Planes Nr. 23 Mischgebiet „Erfurter Höhe“ (rot umrandet) 
Quelle- Karte: Geoproxy-Geoportal © GDI-Th Freistaat Thüringen (www.geoproxy-geoportal-th.de/geoclient) 

 
 

3. Begriffsdefinitionen 

 
Der Bebauungsplan Nr. 23 Mischgebiet „Erfurter Höhe“ der Stadt Sömmerda wird im Folgenden auch als 
„Bebauungsplan“ bezeichnet und ist bis zum Satzungsbeschluss durch die Stadt Sömmerda als „Entwurf“ 
zu verstehen. 
 
Der räumliche Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 23 Mischgebiet „Erfurter Höhe“ der Stadt Sömmerda 
wird im Folgenden auch als „Plangebiet“ bezeichnet. 
 
 

4. Ziel und Zweck und Erforderlichkeit des Bebauungsplanes gemäß § 2 a Satz 2 Nr. 1 BauGB 

 
Das Plangebiet ist durch eine lockere Bebauung überwiegend mit Wochenend- und Gartenhäusern anthropo-
gen vorgeprägt. 
Auf ca. 5.000 m² innerhalb des räumlichen Geltungsbereiches sollen 3-4 Arztpraxen sowie Räume für weitere 
Gesundheitsdienstleister wie Physiotherapie, Ergotherapie, Logopädie etc. entstehen. 
 
Darüber hinaus sind ein Bistro/Kantine für Mitarbeiter, Patienten, Begleitpersonen sowie Büroflächen für ge-
werbliche Mieter und eine Hausmeisterwohnung geplant. Die Gebäude sollen 2-geschossig und behinderten-
gerecht errichtet werden. 
 
Auf den übrigen Flächen im räumlichen Geltungsbereich des Bebauungsplanes können weitere mischgebiets-
relevante Nutzungen realisiert werden, also neben individuellen Wohnnutzungen auch Büro- und Geschäfts-
häuser und andere gewerbliche Nutzungen, die das Wohnen nicht wesentlich stören. 
 
Die Übernahme der mit dem Planverfahren verbundenen Kosten wird durch einen städtebaulichen Vertrag 
gemäß § 11 BauGB vereinbart. 
 
Der Stadtrat der Stadt Sömmerda hat die Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 23 Mischgebiet „Erfurter Höhe“ 
der Stadt Sömmerda auf der Grundlage des § 1 (3) und § 2 (1) BauGB am 12.03.2020 beschlossen. 
 
Die Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 23 Mischgebiet „Erfurter Höhe“ soll im beschleunigten Verfahren 
gemäß § 13a BauGB (Bebauungspläne der Innenentwicklung) und somit ohne Umweltprüfung gemäß § 2 (4) 
BauGB, ohne Umweltbericht nach § 2a BauGB, ohne Angaben nach § 3 (2) Satz 2 BauGB und ohne zusam-
menfassender Erklärung nach § 10a (1) BauGB durchgeführt werden. 
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Von der frühzeitigen Unterrichtung und Erörterung nach § 3 (1) und § 4 (1) BauGB wurde gemäß § 13 (2) Nr. 
1 BauGB abgesehen. 
 
 

5. Inhalt der Planunterlagen 

 
Die Planunterlagen des Bebauungsplanes Nr. 23 Mischgebiet „Erfurter Höhe“ der Stadt Sömmerda bestehen 
aus: 
 
- dem Planteil mit: 
 
o Teil 1 – Zeichnerische Festsetzungen 
o Teil 2 – Planzeichenerklärung 
o Teil 3 – Textliche Festsetzungen 
o Teil 4 – Hinweise 
o Teil 5 – Verfahrensvermerke 
 
- der Begründung gemäß § 9 (8) BauGB und 
- den Anlagen zur Begründung:  das Anlagenverzeichnis befindet sich auf Seite 2 der Begründung. 
 
Als Planunterlage wurde ein Auszug aus dem amtlichen Liegenschaftskataster-Informationssystem (ALKIS) 
im Originalmaßstab 1:1.000 verwendet, der in Genauigkeit und Vollständigkeit des Zustandes des Plangebie-
tes in einem für den Planinhalt zurzeit ausreichendem Grade erkennen lässt. 
 
Der Maßstab wurde so gewählt, dass der Planinhalt eindeutig festgesetzt werden kann. Die Planunterlage 
entspricht hinsichtlich Maßstab, Inhalt und Genauigkeit zurzeit den Anforderungen des § 1 (2) PlanzV. 
 
 

6. Rechtliche Planungsgrundlagen und Fachliteratur 

 
Hinweis: Die nachfolgenden Planungsgrundlagen finden jeweils in der zurzeit gültigen Fassung Anwendung. 
 

Bundesgesetze, -verordnungen und Fachliteratur Landesgesetze, -verordnungen und Fachliteratur 

- Raumordnungsgesetz (ROG) 
- Raumordnungsverordnung des Bundes (RoV) 
- Baugesetzbuch (BauGB) 
- Baunutzungsverordnung (BauNVO) 
- Planzeichenverordnung 1990 (PlanzV) 
- Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) 
- Bundes-Bodenschutzgesetz (BBodSchG) 
- Bundes-Bodenschutz- und Altlastenverordnung 

(BBodSchV) 
- Bundesimmissionsschutzgesetz (BImSchG) 
- Wasserhaushaltsgesetz (WHG) 
- DIN 18005 „Schallschutz im Städtebau“ 
- TA-Lärm 
 

- Thüringer Landesplanungsgesetz (ThürLPlG) 
- Thüringer Kommunalordnung (ThürKO) 
- Thüringer Gesetz zur Neuordnung des Naturschutz-

rechts (ThürNatG) 
- Gesetz zur Pflege und zum Schutz der Kulturdenk-

male im Land Thüringen (TDSchG) 
- Thüringer Straßengesetz 
- Thüringer Wassergesetz (ThürWG) 
- Thüringer Bauordnung (ThürBO) 
- Thüringer Gesetz zur Ausführung des Bundes-Boden-

schutzgesetzes (ThürBodSchG) 
 

Planungsvorgaben der Regionalplanungsebene 

- Landesentwicklungsprogramm Thüringen (LEP 2025) 

- Regionalplan Mittelthüringen (RP-MT 2011) 

Planungsvorgaben auf der kommunalen Planungsebene 

- wirksamer Flächennutzungsplan der Stadt Sömmerda 
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7. Bestehendes Planungsrecht, übergeordnete Planungen und sonstige Nutzungsregelungen 

 

7.1. Gegenwärtig bestehendes Planungsrecht 

 
Der räumliche Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 23 Mischgebiet „Erfurter Höhe“ liegt innerhalb des 
südlichen Kernstadtgebietes von Sömmerda  
 
Beim Plangebiet selbst handelt es sich – wie bereits dargestellt – um eine innerstädtische Fläche, welche 
durch eine lockere Bebauung überwiegend mit Wochenend- und Gartenhäusern vorgeprägt ist. Bedingt durch 
ihre Größe erfüllt sie jedoch nicht die Kriterien einer sogenannten „Baulücke“ innerhalb eines im Zusammen-
hang bebauten Ortsteils nach § 34 BauGB. 
 
Obwohl das Plangebiet augenscheinlich an einer innerörtlichen Erschließungsstraße liegt und von baulichen 
Nutzungen umgeben ist, ist es derzeit planungsrechtlich als sogenannter „Außenbereich im Innenbereich“ zu 
beurteilen. 
 
Das Bundesverwaltungsgericht hat in seinem Urteil vom 04.11.2015 (4 CN 9 /14) Kriterien vorgegeben, die 
bei der Inanspruchnahme des Planungsinstruments eines „Bebauungsplanes der Innenentwicklung“ nach 
§ 13a BauGB beachtet werden müssen. Die „Innenentwicklung“ i. S. des § 13a BauGB endet danach grund-
sätzlich dort, wo auch der Siedlungsbereich einer Gemeinde tatsächlich endet (keine erstmalige Inanspruch-
nahme einer, an den Siedlungskörper nach außen angrenzenden klassischen Außenbereichsfläche). 
 
Es dürfen demnach keine Bebauungspläne der „Innenentwicklung“ gemäß § 13a BauGB aufgestellt werden, 
die auf den Außenbereich zugreifen und die äußeren Grenzen des Siedlungsbereichs in den bisherigen Au-
ßenbereich hinein verschieben. Vor diesem Hintergrund ist der Planfall des Bebauungsplanes Nr. 23 in 
Sömmerda städtebaulich anders zu bewerten, da es sich hier primär um eine innerstädtische, in großen Teilen 
baulich auch schon genutzte Fläche handelt, die im Übrigen vom eigentlichen Siedlungskörper der Stadt 
Sömmerda umgeben ist. 
 
Es erfolgt keine Siedlungsentwicklung nach „außen". Zur Einhaltung der übrigen Voraussetzungen für ein 
Planverfahren der Innenentwicklung nach § 13a BauGB wird auf den Inhalt des Abschnitts 8. in der nachfol-
genden Begründung verwiesen. 
 
Nach Abschluss des Planverfahrens zur Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 23 sind dann die getroffenen 
zeichnerischen und textlichen Festsetzungen dieses Bebauungsplanes bei den weiteren Entscheidungen und 
Genehmigungen zu Grunde zu legen (§ 30 BauGB). 
 
 

7.2. Anpassung an die Ziele der Raumordnung gemäß § 1 (4) BauGB 

 
Die Städte und Gemeinden müssen den Inhalt ihrer Bauleitpläne gemäß § 1 (4) BauGB an die Ziele der Raum-
ordnung anpassen. Im konkreten Fall sind hier die raumordnerischen Zielvorgaben des Landesentwicklungs-
programms Thüringen 2025 (LEP 2025) und des Regionalplanes Mittelthüringen (RP-MT 2011) zu berück-
sichtigen. 
 
Der Stadt Sömmerda wird im Landesentwicklungsprogramm 2025 die zentralörtliche Funktion eines Mittel-
zentrums zugewiesen. Dazu heißt es im LEP 2025: 
 
„2.2.10 G In den Mittelzentren sollen die gehobenen Funktionen der Daseinsvorsorge mit mindestens regio-
naler Bedeutung für den jeweiligen Funktionsraum konzentriert und zukunftsfähig weiterentwickelt werden. 
Dazu zählt insbesondere 
 
− Entwicklungs- und Stabilisierungsfunktion, 
− regionale Einzelhandels- und Dienstleistungsfunktion, 
− überregionale Verkehrsknotenfunktion, 
− Steuerungsfunktion.“ 
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Mit der Aufstellung des in Rede stehenden Bebauungsplanes und seiner konkreten städtebaulichen Zielaus-
richtung wird der raumordnerischen Aufgabe zur Entwicklung und Stabilisierung des Mittelzentrums Söm-
merda Rechnung getragen, um im Besonderen die Funktionalität von Sömmerda als Mittelzentren zu erhalten 
und den weiteren gesellschaftlichen Rahmenbedingungen anzupassen. 
 
 
Ziele und Grundsätze aus dem Regionalplan Mittelthüringen (RP-MT 2011) 
 
 
Die Stadt Sömmerda liegt nördlich von Erfurt im so 
genannten ländlichen Raum. Ihr ist – in Anpassung 
an die Ziele des LEP 2025 – im Regionalplan Mit-
telthüringen die zentralörtliche Funktion eines Mit-
telzentrums zugeordnet worden (G 1-15). Söm-
merda ist damit der Entwicklungsschwerpunkt nörd-
lich von Erfurt mit direkter Lage an der landesbe-
deutsamen Entwicklungsachse entlang des Tras-
senverlaufes der Bundesautobahn A 71. 
 
 
 
 
 
 

Auszug Regionalplan Mittelthüringen, Karte Raumstruktur 
 

 
 
Der räumliche Geltungsbereich des in Rede stehen-
den Bebauungsplanes liegt am südlichen Rand des 
Siedlungsbereiches der Stadt Sömmerda. Für das 
Plangebiet selbst gibt es in der Raumnutzungskarte 
des Regionalplanes Mittelthüringen keine raumord-
nerischen Zielvorgaben oder zu beachtende raum-
ordnerische Grundsätze. 
 
Das Plangebiet selbst liegt innerhalb der grauen, für 
den Siedlungsbestand gekennzeichneten Fläche 
zwischen der regional bedeutsamen Straßen- und 
der regional bedeutsamen Schienenverbindungs-
achse und berührt keine zeichnerischen raumord-
nerischen Zielvorgaben und Grundsätze. 

 
Auszug Regionalplan Mittelthüringen, Karte Raumordnung  

 
Da die Stadt Sömmerda bei der Erarbeitung des städtebaulichen Gesamtkonzeptes, welches den in-
haltlichen Festsetzungen des in Rede stehenden Bebauungsplanes zu Grunde liegt, 
 
- die raumordnerischen Zielvorgaben und Grundsätze des Landesentwicklungsprogramms 2025 

(LEP 2025) sowie die raumordnerischen Zielvorgaben und Grundsätze des Regionalplanes Mit-
telthüringen entsprechend beachtet hat und 

- eine Überschreitung der raumordnerisch zulässigen Dimensionen für das Mittelzentrum Stadt 
Sömmerda durch den in Rede stehenden Bebauungsplan nicht begründet wird, 

 
kann sie davon ausgehen, dass sie ihrer Anpassungspflicht gemäß § 1 (4) BauGB in ausreichendem 
Maße nachgekommen ist. 
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7.3. Flächennutzungsplan der Stadt Sömmerda 

 
 
Die Stadt Sömmerda besitzt seit 2006 einen wirksamen 
Flächennutzungsplan, der grundsätzlich die Vorausset-
zung für die Aufstellung daraus zu entwickelnder Bebau-
ungspläne (planungsrechtlicher Regelfall gemäß § 8 (2) 
BauGB) darstellt. Das Planverfahren wurde damals am 
13.06.2002 mit dem Aufstellungsbeschluss begonnen 
und mit der Bekanntgabe der Genehmigung am 
19.07.2006 abgeschlossen. 
 
Im September 2014 und im Mai 2016 erfolgte dann je-
weils die 1. und die 2. Berichtigung (Wohngebiet „Grüne 
Mitte“ und Wohngebiet „Klingersiedlung“). 
 
 

 
Auszug aus den Darstellungen des 

wirksamen Flächennutzungsplanes der Stadt Sömmerda 

 
Im Zusammenhang mit der Standortentwicklung der Sondergebietsfläche Handel (SOH) an der Erfurter Straße 
im Süden des Stadtgebietes erfolgte die Aufstellung der 1. Änderung des Flächennutzungsplanes, um die im 
südlichen Standortbereich des wirksamen Flächennutzungsplanes der Stadt Sömmerda noch dargestellte 
Sondergebietsfläche für Fremdenbeherbergung / Kultur- und Freizeitzentrum (SOF) auch als Sondergebiets-
fläche Handel (SOH) darzustellen. 
 
Von 2016 bis 2019 erfolgte die 2. Flächennutzungsplanänderung der Stadt Sömmerda, bei der 7 Teilbereichs-
flächen innerhalb des im Übrigen fortgeltenden Flächennutzungsplanes neu überplant wurden. 
 
Für den räumlichen Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 23 Mischgebiet „Erfurter Höhe“ ist im wirksa-
men Flächennutzungsplan der Stadt eine Grünflächendarstellung für „sonstige Gärten“ enthalten, sodass im 
konkreten Fall daraus kein Mischgebiet (MI) entwickelt werden kann. 
 
 

7.4. Berichtigung des Flächennutzungsplanes der Stadt Sömmerda 

 
Da die Stadt Sömmerda die Aufstellung des Bebauungsplanes im beschleunigten Verfahren gemäß § 13a (1) 
BauGB als Plan der Innenentwicklung durchführt, kann ein Bebauungsplan nach § 13a (2) Nr. 2 BauGB, der 
von den Darstellungen des Flächennutzungsplanes abweicht, auch aufgestellt werden, bevor der Flächennut-
zungsplan geändert oder ergänzt ist. Der Flächennutzungsplan ist am Ende des Bebauungsplanverfahrens im 
Zusammenhang mit der Bekanntmachung des Satzungsbeschlusses des Bebauungsplanes im Wege der Be-
richtigung anzupassen. 
Der zu berichtigende Flächennutzungsplanausschnitt liegt der Begründung in der Anlage 2 bei. 
 
 

7.5. Verhältnis zu anderen, vorhandenen informellen oder formellen Planungen der Stadt Sömmerda 

 
Konflikte mit anderen Bauleitplänen oder Satzungen der Stadt Sömmerda sind nach derzeitigem Kenntnis-
stand nicht erkennbar. 
Andere städtebauliche Rahmenpläne bestehen für den räumlichen Geltungsbereich des Plangebietes nicht. 
 
 

7.6. Planungen benachbarter Gemeinden 

 
Die benachbarten Gemeinden wurden im Planverfahren gemäß § 2 (2) BauGB i.V.m. § 4 BauGB beteiligt. Im 
Ergebnis der Auswertung der eingegangenen Stellungnahmen kann die Stadt Sömmerda davon ausgehen, 
dass aufgrund der konkreten städtebaulichen Zielausrichtung und des Inhaltes des Bebauungsplanes Nr. 23 
Mischgebiet „Erfurter Höhe“ die Belange benachbarter Gemeinden nicht berührt werden. 
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8. Begründung der Wahl des Planverfahrens nach § 13a BauGB 

 

8.1. Voraussetzungen und Rechtsgrundlagen für das beschleunigte Verfahren nach § 13a BauGB 

 
Die Vorgaben der Plan - UP - Richtlinie wurden für das Bauplanungsrecht im Jahr 2004 mit dem EAGBau 
durch umfangreiche Änderungen des Baugesetzbuchs umgesetzt. So bestimmt seitdem der § 2 (4) Satz 1 
BauGB, dass grundsätzlich für alle Bauleitpläne eine Umweltprüfung durchgeführt werden muss, in der die 
voraussichtlichen erheblichen Umweltauswirkungen zu ermitteln und in einem Umweltbericht zu beschreiben 
und zu bewerten sind. 
Ausnahmen hiervon regelt der § 13 (3) Satz 1 BauGB für das vereinfachte Verfahren. In diesem wird von der 
Umweltprüfung nach § 2 (4) BauGB, von dem Umweltbericht nach § 2a BauGB und von der Angabe nach § 3 
(2) Satz 2 BauGB, welche Arten umweltbezogener Informationen verfügbar sind, abgesehen. 
Mit der am 01.01.2007 in Kraft getretenen Gesetzesänderung des BauGB zur Erleichterung von Planungsvor-
haben für die Innenentwicklung der Städte (BGBl. 2006 I, 3316) wurde diese Regelung dahingehend ergänzt, 
dass im vereinfachten Verfahren außerdem von der zusammenfassenden Erklärung nach § 10a (1) BauGB 
abgesehen wird. Außerdem ist § 4c BauGB (Überwachung der erheblichen Umweltauswirkungen) nicht anzu-
wenden. 
Darüber hinaus wurde die o.a. Ausnahmeregelung auf Bebauungspläne, die der Wiedernutzbarmachung von 
Flächen, Nachverdichtungen und anderen Maßnahmen der Innenentwicklung dienen (§ 13a BauGB) erweitert, 
um im Städtebaurecht zur Orientierung der Siedlungsentwicklung auf die vorhandenen Siedlungsbereiche der 
Städte und Gemeinden, die bessere Ausschöpfung vorhandener Potenziale, zur Verringerung der Neu-Inan-
spruchnahme von Flächen für Siedlungszwecke weiter zu verringern sowie die zügige Durchführung notwen-
diger Planverfahren (beschleunigte Verfahren) zu erleichtern. 
 
Der in Rede stehende Bebauungsplan Nr. 23 Mischgebiet „Erfurter Höhe“ erfüllt die planungsrechtlichen Vor-
gaben gemäß § 13a (1) BauGB, da: 
 
- er die bereits vorhandene Erschließungsanlage am Plangebiet effizient nutzen kann, 
- er auf die Potenziale dieses vorhandenen innerstädtischen Standortes aufbauen, diesen weiterentwickeln 

und nachverdichten kann, 
- im konkreten Planfall die zulässige Grundfläche im Sinne § 19 Abs. 2 BauNVO von 20.000 m² gemäß 

§ 13a (1) Satz 2 Nr.1 BauGB unterschritten wird, was nachfolgend nachgewiesen wird (siehe dazu auch 
die Tabelle zur Flächenbilanz unter Pkt. 16. der Begründung): 

- die Größe des räumlichen Geltungsbereiches des Bebauungsplanes Nr. 23 Mischgebiet „Erfurter 
Höhe“beträgt insgesamt ca. 19.435 m², 

- die Größe der zulässigen Grundfläche im Sinne § 19 (2) BauNVO im Mischgebiet (MI) unter Beach-
tung der festgesetzten GRZ von 0,6 und der nicht ausgeschlossenen Überschreitungsmöglichkeit 
nach § 19 (4) Satz 2 BauNVO) insgesamt maximal beträgt: 

19.435 m² x 0,6 (GRZ) + 19.435 m² x 0,2 = 15.548 m², 

 
- er nicht auf unbebaute / unversiegelte Außenbereichsflächen zugreift und auch nicht die äußeren Grenzen 

des Siedlungsbereichs verschiebt,  
- das Planvorhaben gemäß Nr. 18.8 der Anlage 1 (Liste „UVP - pflichtigen Vorhaben“) des Gesetzes über 

die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) nicht UVP – pflichtig ist und auch keine „allgemeine Vorprüfung 
des Einzelfalls“ gemäß UVPG (Anlage 2) durchzuführen ist, 

- das Planvorhaben gemäß der Anlage 1 (zu §§ 2 (3), 3 Satz 1 und 4 Satz 2 ThürUVPG - Liste der nach 
Landesrecht „UVP - pflichtigen Vorhaben“) des Thüringer Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung 
(ThürUVPG) weder vorprüfpflichtig noch UVP – pflichtig ist und 

- damit durch den in Rede stehenden Bebauungsplan der Stadt Sömmerda keine Zulässigkeit von Vorhaben 
begründet wird, die einer Pflicht zur Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung nach dem Gesetz 
über die Umweltverträglichkeitsprüfung oder nach Landesrecht unterliegen, 

- es keine Anhaltspunkte für eine Beeinträchtigung der in § 1 (6) Nr. 7b BauGB genannten Schutzgüter gibt 
- es keine Anhaltspunkte, dass bei der Planung Pflichten zur Vermeidung oder Begrenzung der Auswirkun-

gen von schweren Unfällen nach § 50 Satz 1 des Bundes-Immissionsschutzgesetzes zu beachten sind, 
gibt. 
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Aus den o.g. Gründen ist aus Sicht der Stadt Sömmerda die Zulässigkeit der Wahl des beschleunigten Plan-
verfahrens nach § 13a BauGB bei der Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 23 Mischgebiet „Erfurter Höhe“ 
ausreichend begründet. Deshalb wird: 
 
- gemäß § 13a (2) Satz 1 Nr.1 BauGB von der Umweltprüfung nach § 2 (4) BauGB, von dem Umweltbericht 

nach § 2a BauGB und von der Angabe nach § 3 (2) Satz 2 BauGB, welche Arten umweltbezogener Infor-
mationen verfügbar sind, sowie von der zusammenfassenden Erklärung nach § 10a (1) BauGB abgesehen 
und § 4c nicht angewendet sowie 

 
- kein Grünordnungsplan erarbeitet, da gemäß § 13a (2) Satz 1 Nr.4 BauGB im vorliegenden Fall eines 

Bebauungsplanes der Innenentwicklung mit einem Schwellenwert gemäß § 13a (1) Satz 2 Nr.1 BauGB 
Eingriffe, die auf Grund der Aufstellung des Bebauungsplanes zu erwarten sind, als im Sinne des § 1a (3) 
Satz 6 BauGB vor der planerischen Entscheidung erfolgt oder zulässig gelten. 

 
 

8.2. Durchführung des Planverfahrens gemäß § 13a BauGB 

 
Das Planverfahren des Bebauungsplanes Nr. 23 Mischgebiet „Erfurter Höhe“ der Stadt Sömmerda nach § 13a 
BauGB wird gemäß § 13 (2) Nr. 2 und 3 BauGB im vereinfachten Verfahren, mit einer öffentlicher Auslegung 
nach § 3 (2) BauGB und einer Behördenbeteiligung nach § 4 (2) BauGB, aber ohne frühzeitige Öffentlichkeits- 
und Behördenbeteiligung gem. § 3 (1) / § 4 (1) BauGB durchgeführt. 
 
Da die Stadt Sömmerda über einen wirksamen Flächennutzungsplan verfügt, bedarf der in Rede stehende   
Bebauungsplan Nr. 23 am Ende des Planverfahrens keiner Genehmigung; er unterliegt jedoch der Anzeige-
pflicht gemäß § 21 (3) ThürKO beim Landratsamt Sömmerda. 
 
Gemäß § 10 (3) BauGB ist der Satzungsbeschluss anschließend durch die Stadt Sömmerda ortsüblich be-
kannt zu machen. Der Bebauungsplan Nr. 23 Mischgebiet „Erfurter Höhe“ der Stadt Sömmerda ist mit der 
Begründung zu jedermanns Einsicht bereitzuhalten; über den Inhalt ist auf Verlangen Auskunft zu geben. In 
der Bekanntmachung ist darauf hinzuweisen, wo die Planunterlagen des Bebauungsplanes eingesehen wer-
den können. Mit der Bekanntmachung tritt der Bebauungsplan in Kraft. Die Bekanntmachung tritt an die Stelle 
der sonst für Satzungen vorgeschriebenen Veröffentlichung. 
 
Der wirksame Flächennutzungsplan ist gemäß § 13a (2) Nr. 2 BauGB am Ende des Bebauungsplanverfahrens 
im Zusammenhang mit der Bekanntmachung des Satzungsbeschlusses des Bebauungsplanes im Wege der 
Berichtigung anzupassen. Der zu berichtigende Flächennutzungsplanausschnitt liegt der Begründung in der 
Anlage 2 bei. 
 
 

9. Berücksichtigung der Belange nach § 1 (6) Nr. 1 bis 13 BauGB 

 
Bei der Aufstellung des Bebauungsplanes waren alle nach § 1 (6) Nr. 1 bis 14 BauGB zu berücksichtigenden 
Belange Bestandteil der Aufgabenanalyse und des zu erarbeitenden Gesamtkonzeptes. 
 
Im Hinblick auf die konkrete Standortsituation wird auf nachfolgende Belange weiter vertiefend eingegangen: 
 
Übersicht zur Betroffenheit der zu berücksichtigenden Belange gemäß § 1 (6) BauGB durch die Fest-
setzungen des Bebauungsplanes Nr. 23 Mischgebiet „Erfurter Höhe“ der Stadt Sömmerda   
 

Rechts-
grundlage 

§ 1 (6) 
BauGB 

Betroffenheit durch Festsetzungen  

Belang Bemerkung 

Nr. 1 
die allgemeinen Anforderungen an gesunde Wohn- und Arbeitsverhält-
nisse und die Sicherheit der Wohn- und Arbeitsbevölkerung, 

Die Anforderungen an gesunde Arbeits- und 
Wohnverhältnisse im Gebiet und in der Umge-

bung wurden planungsrechtlich berücksichtigt; 
Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben des Im-
missionsschutzes 
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Nr. 2 

die Wohnbedürfnisse der Bevölkerung, die Schaffung und Erhaltung so-
zial stabiler Bewohnerstrukturen, die Eigentumsbildung weiter Kreise der 
Bevölkerung und die Anforderungen kostensparenden Bauens sowie die 
Bevölkerungsentwicklung, 

kostengünstige Baulandentwicklung durch 
Ausnutzung und Nachverdichtung bereits er-
schlossener Flächen für mischgebietsrele-

vante Nutzungen (so auch für Wohngebäude) 

Nr. 3 

die sozialen und kulturellen Bedürfnisse der Bevölkerung, insbesondere 
die Bedürfnisse der Familien, der jungen, alten und behinderten Men-
schen, unterschiedliche Auswirkungen auf Frauen und Männer sowie die 
Belange des Bildungswesens und von Sport, Freizeit und Erholung, 

nicht primär betroffen 

Nr. 4 
die Erhaltung, Erneuerung, Fortentwicklung, Anpassung und der Umbau 
vorhandener Ortsteile sowie die Erhaltung und Entwicklung zentraler Ver-
sorgungsbereiche, 

nicht betroffen 

Nr. 5 

die Belange der Baukultur, des Denkmalschutzes und der Denkmalpflege, 
die erhaltenswerten Ortsteile, Straßen und Plätze von geschichtlicher, 
künstlerischer oder städtebaulicher Bedeutung und die Gestaltung des 
Orts- und Landschaftsbildes 

archäologische Fundstellen aus der Umge-
bung des Plangebietes werden beachtet; ge-
ringe Beeinträchtigung des Landschaftsbildes 

aufgrund der baulichen Vorprägung der an-
grenzenden Bereiche. 

Nr. 6 
die von den Kirchen und Religionsgesellschaften des öffentlichen Rechts 
festgestellten Erfordernisse für Gottesdienst und Seelsorge, 

nicht betroffen 

Nr. 7 
die Belange des Umweltschutzes, einschließlich des Naturschutzes und 
der Landschaftspflege, insbesondere 

gemäß § 13a (2) Nr. 4 gelten Eingriffe als be-
reits vor der planerischen Entscheidung er-
folgt oder zulässig; 

keine Betroffenheit besonders geschützter 
und bestimmter andere Tier- und Pflanzenar-
ten gemäß § 44 BNatSchG 

Nr. 7 a 
die Auswirkungen auf Tiere, Pflanzen, Boden, Wasser, Luft, Klima und 
das Wirkungsgefüge zwischen ihnen sowie die Landschaft und die biolo-
gische Vielfalt 

Nr. 7 b 
die Erhaltungsziele und der Schutzzweck der Gebiete von gemeinschaftli-
cher Bedeutung und der Europäischen Vogelschutzgebiete im Sinne des 
Bundesnaturschutzgesetzes 

keine Schutzgebiete betroffen 

Nr. 7 c 
Umweltbezogene Auswirkungen auf den Menschen und seine Gesund-
heit sowie die Bevölkerung insgesamt 

nicht negativ betroffen 

Nr. 7 d Umweltbezogene Auswirkungen auf Kulturgüter und sonstige Sachgüter 
archäologische Fundstellen aus der Umge-
bung des Plangebietes werden beachtet 

Nr. 7 e 
die Vermeidung von Emissionen sowie der sachgerechte Umgang mit Ab-
fällen und Abwässern 

Die Belange werden im Rahmen der weiteren 
Umsetzung beachtet und abgearbeitet; Ab-

wasserbeseitigung erfolgt nach dem aktuellen 
Stand der Technik. 

Nr. 7 f 
die Nutzung erneuerbarer Energien die sparsame und effiziente Nutzung 
von Energie  

wird im Zuge des Baugenehmigungsverfahren 
beachtet 

Nr. 7 g 
die Darstellung von Landschaftsplänen sowie von sonstigen Plänen, ins-
besondere des Wasser-, Abfall- und Immissionsschutzrechtes 

nicht betroffen 

Nr. 7 h 
die Erhaltung der bestmöglichen Luftqualität in Gebieten, in denen die 
durch Rechtsverordnung zur Erfüllung von Rechtsakten der Europäischen 
Union festgelegten Immissionsgrenzwerte nicht überschritten werden 

nicht betroffen 

Nr. 7 i 
die Wechselwirkungen zwischen den einzelnen Belangen des Umwelt-
schutzes nach den Buchstaben a, c und d 

Die Belange werden im Rahmen der weiteren 
Umsetzung beachtet 

Nr. 8 a 
die Belange der Wirtschaft, auch ihrer mittelständigen Struktur im Inte-
resse einer verbrauchernahen Versorgung der Bevölkerung, 

kostengünstige Baulandentwicklung durch 
Ausnutzung und Nachverdichtung bereits er-

schlossener Flächen auch zur Ansiedlung von 
Handwerks- und Gewerbebetrieben sowie 
weiteren mischgebietsrelevante gewerbliche 

Nutzungen 

Nr. 8 b der Land- und Forstwirtschaft, nicht betroffen 

Nr. 8 c der Erhaltung, Sicherung und Schaffung von Arbeitsplätzen 
Schaffung von Voraussetzungen zur Ansied-

lung von Handwerks- und Gewerbebetrieben. 

Nr. 8 d 
des Post- und Telekommunikationswesens insbesondere des Mobilfunk-
ausbaus,  

nicht betroffen 

Nr. 8 e 
der Versorgung, insbesondere mit Energie und Wasser, einschließlich der 
Versorgungssicherheit 

nicht betroffen 

Nr. 8 f sowie die Sicherung von Rohstoffvorkommen nicht betroffen 
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Nr. 9 

die Belange des Personen- und Güterverkehrs und der Mobilität der Be-
völkerung auch im Hinblick auf die Entwicklungen beim Betrieb von Kraft-
fahrzeugen, etwa der Elektromobilität, einschließlich des öffentlichen Per-
sonennahverkehrs und des nicht motorisierten Verkehrs, unter besonde-
rer Berücksichtigung einer auf Vermeidung und Verringerung von Verkehr 
ausgerichteten städtebaulichen Entwicklung, 

nicht primär betroffen 

Nr. 10 
die Belange der Verteidigung und des Zivilschutzes sowie der zivilen An-
schlussnutzung von Militärliegenschaften, 

nicht betroffen 

Nr. 11 
die Ergebnisse eines von der Gemeinde beschlossenen städtebaulichen 
Entwicklungskonzeptes oder einer von ihr beschlossenen sonstigen städ-
tebaulichen Planung, 

nicht betroffen 

Nr. 12 
die Belange Küsten- oder Hochwasserschutzes und der Hochwasservor-
sorge, insbesondere die Vermeidung und Verringerung von Hochwasser-
schäden 

nicht betroffen 

Nr. 13 
Die Belange von Flüchtlingen oder Asylbegehrenden und ihrer Unterbrin-
gung  

nicht betroffen 

Nr. 14 die ausreichende Versorgung mit Grün- und Freiflächen. 
Festsetzung von grünordnerischen und land-
schaftspflegerischen Maßnahmen im Plange-
biet 

 
Durch das Planvorhaben werden keine unlösbaren boden- oder weitergehenden immissionsschutzrechtlichen 
Spannungen verursacht, so dass die Stadt Sömmerda davon ausgehen kann, dass durch die Planung keine 
wesentlichen oder gar erheblichen Umweltauswirkungen bzw. Beeinträchtigungen ausgelöst werden. 
 
Bezüglich des in der Bauleitplanung zu berücksichtigenden immissionsschutzrechtlichen Trennungsgrundsat-
zes nach § 50 Satz 1 BImSchG sind im Wesentlichen folgende Ausführungen dem Leitfaden (Empfehlungen 
für Abstände zwischen Betriebsbereichen nach der Störfall-Verordnung und schutzbedürftigen Gebieten im 
Rahmen der Bauleitplanung - Umsetzung § 50 BlmSchG; 2. überarbeitete Fassung; November 2010) entnom-
men: 
 

Inhalt § 50 Satz 1 BImSchG: 
„Bei raumbedeutsamen Planungen und Maßnahmen sind die für eine bestimmte Nutzung vorgesehenen 
Flächen einander so zuzuordnen, dass schädliche Umwelteinwirkungen und von schweren Unfällen im 
Sinne des Artikels 3 Nr. 5 der Richtlinie 96/82/EG in Betriebsbereichen hervorgerufene Auswirkungen auf 
die ausschließlich oder überwiegend dem Wohnen dienenden Gebiete sowie auf sonstige schutzbedürf-
tige Gebiete, insbesondere öffentlich genutzte Gebiete, wichtige Verkehrswege, Freizeitgebiete und unter 
dem Gesichtspunkt des Naturschutzes besonders wertvolle oder besonders empfindliche Gebiete und öf-
fentlich genutzte Gebäude, so weit wie möglich vermieden werden ...". 

 
Dieses wird im konkreten Fall erreicht, da im Plangebiet selbst als Art der baulichen Nutzung ein Mischgebiet 
(MI) festgesetzt wurde, welches auf Grund der konkreten Lage und der städtebaulich beabsichtigten künftigen 
Nutzungen dort möglich und erforderlich ist und welches zwischen den gewerblichen Bauflächen nördlich der 
Straße „Erfurter Höhe“ und den Wohngebietsflächen der „Klingersiedlung“ im Süden liegt. 
 
Das Plangebiet selbst ist derzeit planungsrechtlich im „Worst-Case-Betrachtungsfall“ als sogenannter Außen-
bereich im Innenbereich einzuordnen. Das vorausgesetzt, besitzt die vorhandene Wohnbebauung „Erfurter 
Straße“ Nr. 1, 2 und 32 (östlich und westlich des Plangebietes) auch mischgebietsrelevanten Bestandschutz. 
 
Die Wohnhäuser waren zum Zeitpunkt der Standortentwicklung und Umsetzung des Service & Logistik Cam-
pus „Alte Ziegelei“ bereits vorhanden und hätte bereits berücksichtigt werden müssen. Die im Bebauungsplan 
getroffene Festsetzung der Art der baulichen Nutzung als Mischgebiet MI gemäß § 6 BauNVO löst dadurch 
keine neuen oder höheren immissionsschutzrechtlichen bzw. städtebaulichen Spannungen aus. 
 
Im Geltungsbereich des Bebauungsplanes sind zurzeit keine Altlastverdachtsflächen i.S.v. § 2 (6) des Boden-
schutzgesetzes (BBodSchG) erfasst. Sollten sich bei der Vorhabenrealisierung Verdachtsmomente für das 
Vorliegen bisher nicht erkannter schädlicher Bodenveränderungen / Altlasten oder einer Beeinträchtigung an-
derer Schutzgüter (Luft / Wasser) ergeben, so sind diese im Rahmen der Mitwirkungspflicht sofort der unteren 
Bodenschutzbehörde des Landratsamtes Sömmerda anzuzeigen. 
 
Weitere Schutzgebiete nach Wasserrecht oder Naturschutzrecht werden durch die Planänderung nicht be-
rührt.  
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10. Inhalt der  des Bebauungsplanes – Beschreibung der Festsetzungen 

 

10.1. Räumlicher Geltungsbereich (§ 9 (7) BauGB) 

 
Das Plangebiet befindet sich im Süden des Kernstadtgebietes; zwischen dem Service & Logistik Campus „Alte 
Ziegelei“ und dem Wohngebiet „Klingersiedlung“, südlich der Straße „Erfurter Höhe“, östlich der „Erfurter 
Straße“ und westlich der DB Netz Strecke Erfurt und Sangerhausen. 
 
Der festgesetzte räumliche Geltungsbereich umfasst das Gebiet südlich der Straße „Erfurter Höhe“ zwischen 
dem Wohngrundstück Erfurter Höhe Nr. 2 im Westen und dem Wohngrundstück Erfurter Höhe Nr. 32 im Osten. 
Im Süden wird das Plangebiet durch den Ranstedter Bach (Fließgewässer II. Ordnung) begrenzt. 
 
Das Plangebiet hat eine Größe von ca. 1,9 ha und umfasst die Flurstücke 214/1, 214/2, 215, 216, 217, 218/1, 
218/2, 219 und 220/2 der Flur 24 der Gemarkung Sömmerda. 
 
Der räumliche Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 23 Mischgebiet „Erfurter Höhe“  ist mittels des Plan-
zeichens 15.13 der Planzeichenverordnung eindeutig in der Planunterlage (aktueller Katasterplanauszug) 
zeichnerisch festgesetzt worden, so dass die Übertragbarkeit seiner Grenzen in die Örtlichkeit rechtseindeutig 
möglich ist. 
 
 

10.2. Art der baulichen Nutzung (§ 9 (1) Nr. 1 BauGB) 

 
Gemäß § 6 (1) BauNVO dienen Mischgebiete dem Wohnen und der Unterbringung von Gewerbebetrieben, 
die das Wohnen nicht wesentlich stören. Diese Art der baulichen Nutzung ist seitens der Stadt Sömmerda 
südlich der Straße „Erfurter Höhe“ ausdrücklich beabsichtigt und wird wie folgt begründet: 
 
Bei diesem städtebaulichen Bereich handelt es sich um einen innerstädtischen Standort, 
 
- welcher selbst durch eine lockere Bebauung überwiegend mit Garten- und Wochenendhäusern anthropo-

gen vorgeprägt ist, 
- welcher im Osten und im Westen durch Grundstücke mit einer bestandsgeschützten Wohnnutzung be-

grenzt ist, 
- welcher durch die Straße „Erfurter Höhe“ komplett (mit allen notwendigen technischen Anlagen) erschlos-

sen ist, 
- keine weiteren inneren Erschließungsmaßnahmen erfordert, 
- im Norden durch die gewerblichen Nutzungen der Service & Logistik Campus „Alte Ziegelei“ und 
- im Süden durch das Wohngebiet „Klingersiedlung“ eingebettet liegt, 
- und innerhalb dem ein Investor auf ca. 5.000 m² Arztpraxen sowie Räume für weitere Gesundheitsdienst-

leister wie Physiotherapie, Ergotherapie, Logopädie etc. entwickeln will; darüber hinaus sind ein Bistro/Kan-
tine für Mitarbeiter, Patienten, Begleitpersonen sowie Büroflächen für gewerbliche Mieter, 

- auf den übrigen Flächen im räumlichen Geltungsbereich des Bebauungsplanes können weitere mischge-
bietsrelevante Nutzungen realisiert werden, also neben individuellen Wohnnutzungen auch Büro- und Ge-
schäftshäuser und andere gewerbliche Nutzungen, die das Wohnen nicht wesentlich stören. 

 
Um diese städtebauliche Zielstellung schrittweise umsetzen zu können, wurden im § 1 (1) folgende Textliche 
Festsetzungen getroffen: 
 
Allgemein zulässig sind: 
 
- Wohngebäude, 
- Geschäfts- und Bürogebäude, 
- Schank- und Speisewirtschaften sowie Betriebe des Beherbergungswesens, 
- sonstige Gewerbebetriebe sowie 
- Anlagen für Verwaltungen sowie für kirchliche, kulturelle, soziale, gesundheitliche und sportliche Zwecke 
 
Gemäß § 1 (5) BauNVO wurden Einzelhandelsbetriebe nach § 6 (2) Nr. 3 BauNVO ausgeschlossen, um im 
Hinblick auf den Einzelhandel das beschlossene Einzelhandels- und Zentrenkonzept zu berücksichtigen. 
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Um darüber hinaus eine hohe Aufenthaltsqualität bezüglich des Arbeits- und Wohnumfeldes zu sichern und 
die immissionsschutzrechtliche Belastungen der mischgebietsrelevanten Wohnnutzung innerhalb der ge-
mischten Bauflächen von vornherein zu minimieren, erfolgte gemäß § 6 (2) Nr. 6, 7 und 8 BauNVO der Aus-
schluss von Gartenbaubetrieben, Tankstellen und Vergnügungsstätten sowie der Ausnahmen gemäß § 6 (3) 
BauNVO. 
 
 

10.3. Maß der baulichen Nutzung (§ 9 (1) Nr. 1 BauGB) 

 
Es dient dem Prinzip des sparsamen Umgangs mit Grund und Boden, wenn ein innerstädtischer Standort 
durch Nachverdichtung effizienter ausgenutzt werden kann, ohne die Orientierungswerte des § 17 BauNVO 
zu überschreiten und die allgemeinen Anforderungen an gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse beachtet 
werden. 
 
Im § 2 (1) der Textlichen Festsetzungen wurde die zulässige Grundflächenzahl (GRZ) im Mischgebiet (MI) mit 
0,6 festgesetzt. 
 
Die festgesetzte Anzahl der Vollgeschosse (II) und die festgesetzte max. zulässige Höhe der Gebäude und 
baulichen Anlagen orientieren sich mit einem zugestandenen städtebaulich vertretbaren Spielraum am an-
grenzenden, vorhandenen baulichen Bestand. 
 
Im § 2 (2) der Textlichen Festsetzungen wurde die Oberkante (OK) der Höhe der Gebäude und sonstigen 
baulichen Anlagen mit maximal 10 m über dem Bezugspunkt festgesetzt. Als jeweiliger Bezugspunkt gilt die 
Oberkante der Fahrbahnmitte der anliegenden öffentlichen Straßenverkehrsfläche (Erfurter Höhe), senkrecht 
von der Mitte der zur Straßenverkehrsfläche liegenden Baugrundstücksseite gemessen. 
 
 

10.4. überbaubare Grundstücksflächen (§ 9 (1) Nr. 2 BauGB) 

 
Die überbaubaren Grundstücksflächen im Plangebiet des Bebauungsplanes Nr. 23 Mischgebiet „Erfurter 
Höhe“ wurden im zeichnerischen Teil mittels Baugrenzen eindeutig festgesetzt. 
 
Um den Grundstückseigentümern einen gewissen Gestaltungsspielraum einzuräumen, um den ruhenden Ver-
kehr auf dem Grundstück unterzubringen und somit den öffentlichen Straßenraum zu entlasten, wurde im § 3 
der Textlichen Festsetzungen die Errichtung von Stellplätzen und Garagen gem. § 12 BauNVO sowie Neben-
anlagen im Sinne des § 14 BauNVO auch außerhalb der in der Zeichnung festgesetzten Baugrenzen zuge-
lassen, jedoch für den Bereich der sogenannten Vorgärten auf die Einschränkungen der Textlichen Festset-
zung gemäß § 5 (1) verwiesen. 
 
 

10.5. Verkehrsflächen (§ 9 (1) Nr. 11 BauGB) 

 
Das Plangebiet kann über die im Norden des Plangebietes verlaufende Straße „Erfurter Höhe“ verkehrstech-
nisch ausreichend erschlossen werden. Die Straßenbegrenzungslinie ist in der Planzeichnung entsprechend 
festgesetzt. 
 
Die erforderlichen Kfz-Stellflächen für den ruhenden Verkehr sind im Plangebiet zu realisieren. 
 
 

10.6. Grünordnerische und landschaftspflegerische Festsetzungen (§ 9 (1) Nr. 25 BauGB) 

 
Da im vorliegenden Fall durch die maximal mögliche Grundflächen-Inanspruchnahme von 19.435 m² die Höhe 
im Sinne des § 19 (2) BauNVO von 20.000 m2 nicht überschritten wird, besteht für den Bebauungsplan Nr. 23 
Mischgebiet „Erfurter Höhe“ der Stadt Sömmerda gemäß § 13a (2) Nr. 4 BauGB keine Ausgleichsverpflichtung 
nach der bundesnaturschutzgesetzlichen Eingriffsregelung, da Eingriffe, die auf Grund der Aufstellung des 
Bebauungsplanes zu erwarten sind, im Sinne des § 1a (3) Satz 6 BauGB vor der planerischen Entscheidung 
bereits als erfolgt oder als zulässig gelten. Damit besteht auch keine ökologische Erfassungs-, Bewertungs- 
und planungsrechtliche Sicherungspflicht. 
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Dessen ungeachtet wurden nachfolgende Festsetzungen zur Durchgrünung der einzelnen Grundstücke des 
Bebauungsplangebietes sowie zur Randeingrünung im Süden des Geltungsbereiches (Pflanzgebot gemäß 
§ 9 (1) Nr. 25a) getroffen.  
 
§ 4 (1) Innerhalb der Grundstücksflächen des Mischgebietes (MI) sind je angefangene 200 m² neu in An-

spruch genommener Fläche, die nach § 19 (2) BauNVO entsprechend der getroffenen GRZ-Festset-
zung von baulichen Anlagen überdeckt werden darf, 

 
- ein einheimischer, standortgerechter Laubbaum und 
- 15 m² einer geschlossenen 2-reihigen Strauchhecke in der § 9 (1) Nr. 25a) BauGB i.V.m. § 3 (2) 

der Textlichen Festsetzungen festgesetzten Pflanzgebotsfläche anzupflanzen, zu pflegen und 
dauerhaft zu erhalten. 

 
§ 4 (2) Innerhalb der Flächen zum Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen gem. 

§ 9 (1) Nr. 25a) BauGB ist der vorhandene standortheimische Gehölzbestand zu pflegen und bei Ab-
gang im Verhältnis 1:1 zu ersetzen. Ein Weg in versickerungsoffener Bauweise je Grundstück von 
max. 3 m Breite und ist zulässig. 
Darüber hinaus ist innerhalb der Flächen zum Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen 
Bepflanzungen gem. § 9 (1) Nr. 25a) BauGB ergänzend eine 2-reihige Strauchhecke (versetzt ge-
pflanzt, Pflanzabstand max. 3,00 m) aus einheimischen, standortgerechten Laubsträuchern anzu-
pflanzen. Die Pflanzmaßnahmen gemäß § 4 (1) der Textlichen Festsetzungen können dabei ange-
rechnet werden. 

 
§ 4 (3) Die neu anzupflanzenden Gehölze sind zu pflegen (2 Jahre Fertigstellungspflege und 3 Jahre Ent-

wicklungspflege) sowie anschließend dauerhaft zu erhalten und bei Abgang zu ersetzen. Die Pflanz-
standorte können den örtlichen Erfordernissen bzw. Gegebenheiten angepasst werden. Zur Verwen-
dung kommende Pflanzen und Materialien müssen den jeweiligen Qualitätsnormen entsprechen und 
fachgerecht gepflanzt werden. Die Mindestanforderung an die zu pflanzende Qualität ist: 

 
Bäume: Qualität: Hochstamm, Stammumfang > 14 cm; Baumscheibe mindestens 6 m² 
Sträucher: Sträucher, 80-100 cm Höhe 

 
§ 4 (4) Vermeidungsmaßnahme: 
 Gehölzentfernungen sind außerhalb der Brutzeit in der Zeit vom 01.10. bis zum 28.02. (vgl. § 39 

BNatSchG) durchzuführen. Die Baufeldfreimachung sollte ebenfalls in diesem Zeitfenster erfolgen, 
um Betroffenheiten von Bodenbrütern auszuschließen. 
Beschädigungen des Gehölzbestandes sind im Zuge der Baumaßnahme mittels fachgerechtem 
Baumschutz vorzubeugen. 

 
 

10.7. Bauordnungsrechtliche Festsetzungen (§ 9 (4) BauGB i.V.m. § 88 ThürBO) 

 
Trotz der Praktikabilität haben Vorgärten, die hauptsächlich aus Kies und Steinplatten bestehen, mehrere 
große Nachteile: Sie sind schlecht für den Artenschutz und die Artenvielfalt und sie wirken sich negativ auf 
das Stadtklima aus.  
 
Aufgrund der bei Schottergärten fehlenden Pflanzen fehlt es Insekten und Vögeln an Nahrung, Versteckmög-
lichkeiten und Nistplätzen. Die teilweise auf den Kies- und Geröllbelag gesetzten Neophyten können diese 
Aufgaben nicht erfüllen. 
 
Aus diesen Gründen erfolgte im § 5 (1) der Textliche Festsetzung Festlegungen zur Gestaltung der nicht 
überbaubaren Grundstücksflächen zwischen der öffentlichen Verkehrsfläche und der jeweiligen Baugrenze: 
 
„Die nicht überbaubaren Grundstücksflächen zwischen der öffentlichen Verkehrsfläche und der jeweiligen 
Baugrenze sind als Vegetationsfläche anzulegen, gärtnerisch zu gestalten und dauerhaft zu unterhalten (Aus-
nahme: Zufahrten, Wege und Stellplätze gem. § 12 BauNVO). Die Anlage sogenannter "Schottergärten" ist 
unzulässig.“ 
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11. Artenschutzrechtliche Einschätzung 

 
Nach § 44 (1) Bundesnaturschutzgesetzt (BNatSchG) ist es verboten: 
 

- wild lebenden Tieren der besonders geschützten Arten nachzustellen, sie zu fangen, zu verletzen oder zu 
töten oder ihre Entwicklungsformen aus der Natur zu entnehmen, zu beschädigen oder zu zerstören, 

- wild lebende Tiere der streng geschützten Arten und der europäischen Vogelarten während der Fortpflan-
zungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs-, und Wanderungszeiten erheblich zu stören; eine erhebliche 
Störung liegt vor, wenn sich durch die Störung der Erhaltungszustand der lokalen Population einer Art 
verschlechtert, 

- Fortpflanzungs- und Ruhestätten der wild lebenden Tiere der besonders geschützten Arten aus der Natur 
zu entnehmen, zu beschädigen oder zu zerstören, 

- wild lebende Pflanzen der besonders geschützten Arten oder ihre Entwicklungsformen aus der Natur zu 
entnehmen, zu beschädigen oder ihre Standorte zu beschädigen oder zu zerstören. 

 
Eine erhebliche Störung liegt vor, wenn die Störung zu einer Verschlechterung des Erhaltungszustandes der 
lokalen Population führt. Des Weiteren liegt ein Schädigungsverbot vor, wenn die ökologische Funktion der 
von dem Vorhaben betroffenen Fortpflanzungs- oder Ruhestätten im räumlichen Zusammenhang nicht ge-
wahrt bleibt. 
Die Biotop- und Artenvielfalt innerhalb des Plangebietes ist durch die innerstädtische Lage, der daraus resul-
tierenden anthropogenen Überprägung, dem damit verbundenen Verlust der Lebensraumfunktion auf den be-
bauten Flächen sowie den Störungen / Belastungen durch Gewerbe- und Verkehrslärm nicht erheblich einge-
schränkt. 
 
Aus diesem Grund besitzt das Plangebiet als Lebensraum für Tiere nur eine geringe Bedeutung. Hauptsäch-
lich anpassungsfähige Tierarten (Ubiquisten) der Siedlungen und Siedlungsränder bzw. Kulturfolger (Hemero-
phile) sind hier zu erwarten. Die vereinzelt vorkommenden Ruderal- und Gehölzstrukturen können dabei kleine 
Rückzugsräume sowie Nahrungshabitate z.B. für Insekten, anpassungsfähige Vogelarten darstellen. 
 
Hinweise auf das Vorkommen von europäisch streng geschützten Tier- und Pflanzenarten nach Anhang IV  
der FFH- Richtlinie sowie auf das Vorkommen von Vogelarten des Anhang I Vogelschutzrichtlinie innerhalb 
des Plangebietes gibt es derzeit nicht. 
Da aber nicht ausgeschlossen werden kann, dass wildlebende europäische Vogelarten nach Artikel 1 der 
Vogelschutzrichtlinie sowie streng geschützte Fledermausarten im Plangebiet dennoch potenziell auftreten 
könnten, ist vor dem Abrisszeitpunkt eine Kontrolle zur Vermeidung eines individuenbezogen Tötungstatbe-
standes durchzuführen (vgl. dazu auch § 39 BNatSchG). 
 
Gehölzentfernungen sind außerhalb der Brutzeit in der Zeit vom 01.10. bis zum 28.02. p.a. (vgl. § 39 
BNatSchG) durchzuführen. Die Baufeldfreimachung sollte ebenfalls in diesem Zeitfenster erfolgen, um Betrof-
fenheiten von Bodenbrütern auszuschließen. Beschädigungen des Gehölzbestandes sind im Zuge der Bau-
maßnahme mittels fachgerechtem Baumschutz vorzubeugen. Dieses wurde als Vermeidungsmaßnahme fest-
gesetzt (siehe Textliche Festsetzung § 4 (4) und Pkt. 10.6. der Begründung). 
 
Sollten sich bei der Realisierung des Bebauungsplanes Verdachtsmomente für das Vorliegen bisher nicht 
bekannter, artenschutzrechtlicher Verbotstatbestände nach § 44 (1) BNatSchG ergeben, so sind diese gemäß 
Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) im Rahmen der Mitwirkungspflicht sofort der Unteren Naturschutzbe-
hörde (Landkreis Sömmerda) anzuzeigen. 
 
Die Verlagerung der abschließenden Prüfung der artenschutzrechtlichen Belange auf die Baugenehmigungs-
ebene ist im konkreten Fall somit möglich und zulässig. Ein entsprechender Hinweis erfolgte im Teil 4 auf der 
Planzeichnung. 
 
 

12. Nachrichtliche Übernahmen von Festsetzungen nach anderen gesetzlichen Vorschriften (§ 9 (6) BauGB) 

 
Nach anderen Vorschriften getroffene Festsetzungen, welche gemäß § 9 (6) BauGB nachrichtlich übernom-
men werden müssten, sind nicht bekannt. 
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13. Hinweise zum Planvollzug 

 
Ingenieurgeologie / Baugrundbewertung 
 
Das Plangebiet befindet sich im Ausstrichbereich von bunten Mergeln mit sulfatischen Einlagerungen des 
Mittleren Keupers (Unterer Gipskeuper) und damit in einer Region, in der Subrosionserscheinungen auf Grund 
der geologischen Untergrundverhältnisse möglich sind. 
Nach dem Subrosionskataster des TLUBN kann das Plangebiet der Gefährdungsklasse B-b-l-4 (potentielles 
Subrosionsgebiet mit weitgehend intaktem Sulfat im Gipskeuper; an Störungen gebundene ,,vorauseilende“ 
bzw. „irreguläre“ Subrosion möglich) zugeordnet werden. 
Dort sind Subrosionsauswirkungen (Erdfälle, Senkungen) aufgrund der geologischen Situation zwar möglich, 
treten aber vergleichsweise selten auf. 
Derzeit sind dem TLUBN im relevanten Bereich keinerlei Subrosionsobjekte bekannt. 
Aus der vorab dargestellten geologischen Situation ergibt sich hinsichtlich des Georisikos Subrosion ein ge-
ringes verbleibendes Gefährdungspotential (Restrisiko)für den Standort. 
Diesem Umstand solle bei der Herstellung und Sicherung von Baugruben sowie beim Umgang mit Dach- und 
Oberflächenwässern Rechnung getragen werden. 
Der Standort ist unter Berücksichtigung der dargestellten potentiellen geogenen Gefährdung bzw. einer mög-
lichen anthropogenen Induzierung von Subrosionsprozessen sowie aufgrund der geringen Wasserdurchläs-
sigkeit der anstehenden Bodenschichten für eine konzentrierte Versickerung von Oberflächen- und Dachwäs-
sern nicht geeignet. 
Niederschlagswässer sollten besser in ausreichend dimensionierten Zisternen zwischengespeichert, als 
Brauchwasser genutzt und nur im Falle eines Überangebotes mittels Notüberlauf in die Kanalisation eingeleitet 
werden. 
Die Planungsflächen befinden sich in einem Gebiet, in dem mit dem Aufstieg salzhaltiger Grundwässer ge-
rechnet werden kann. Der Grundwasserflurabstand liegt < 5 m u. GOK. 
 
Im Teil 4 auf der Planzeichnung soll auf weitere wichtige Forderungen, Maßnahmen und vorliegende Rah-
menbedingungen hingewiesen werden, deren Beachtung für die weitere Umsetzung und Realisierung der 
Planung erforderlich ist bzw. sein kann. 
 
 

14. Erschließung 

 
Straße / Verkehr 
Das Plangebiet ist über die im Norden des Plangebietes verlaufende Straße „Erfurter Höhe“ verkehrstechnisch 
ausreichend erschlossen. Der ruhende Verkehr ist auf den privaten Flächen des Plangebietes unterzubringen. 
Eine innere öffentliche Erschließung des Plangebietes ist nicht vorgesehen. 
 
Schmutz- und Niederschlagswasserbeseitigung 
Die Schmutzwasserentsorgung und die Niederschlagswasserbeseitigung sind gemäß den geltenden Vor-
schriften und Regelwerken zu planen und auszuführen. 
 
In der angrenzenden Straße „Erfurter Höhe“ ist ein Mischwasserkanal vorhanden. Dieser ist in seinem Fas-
sungsvermögen begrenzt und kann deshalb nur das anfallende Schmutzwasser aufnehmen. 
 
Aus diesem Grund soll das anfallende, nicht schädlich verunreinigte Niederschlagswasser in den angrenzen-
den Ranstedter Bach eingeleitet werden. Dazu ist das anfallende Niederschlagswasser auf dem Grundstück 
zurückzuhalten und auf den natürlichen Abfluss, d.h. auf 3,5 l/s*ha (versiegelte Fläche), zu drosseln. Tech-
nisch ist dieses z. B. durch Retentionszisternen möglich. Die Einleitung des Niederschlagswassers bedarf der 
Genehmigung der Unteren Wasserbehörde und ist bei dieser vor Baubeginn zu beantragen. 
 
Darüber hinaus ist die Versickerung des nicht schädlich verunreinigten Niederschlagswassers grundsätzlich 
nicht ausgeschlossen, wenn im Zuge der wasserrechtlichen Genehmigung der entsprechende Nachweis der 
Versickerungsfähigkeit erbracht werden kann. 
 
Überflutungsprüfung: 
Gemäß DIN 1986-100 ist es erforderlich, dass die hydraulisch mit Teilfüllung bemessenen Regenwasserlei-
tungen der Grundstücksentwässerungsanlage nicht für die Speicherung der Rückhaltevolumen aus der Über-
flutungsprüfung bzw. der Berechnung des Regenrückhalteraumes (VRRR) in Ansatz gebracht werden dürfen. 
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Diese möglichen Speichervolumen in den teilgefüllten Leitungen sollen als stille Reserve zur Verfügung stehen 
bleiben. 
Bei kleinen Grundstücken bis 800 m² abflusswirksamer Fläche muss auch bei Verwendung von Versicke-
rungsanlagen kein Überflutungsnachweis durchgeführt werden, sofern die Versickerungsanlage nach DWA-A 
138 mit T = 5a und dem entsprechenden Berechnungsregen nach KOSTRA-DWD-2010 bemessen ist. 
 
Dennoch wird durch eine Mindesthöhe der Oberkante des Rohfußbodens des Erdgeschosses (OK RFB EG) 
verhindert, dass Abwasser aus Erdgeschossen über Hebeanlagen geführt werden muss oder im Überflutungs-
falle (z.B. bei Starkregen) die Bausubstanz unzulässigerweise geschädigt werden kann. 
 
Löschwasserversorgung 
Ob die Löschwasserversorgung entsprechend DVGW- Arbeitsblatt W 405 über das zu errichtende öffentliche 
Trinkwassernetz ganz oder teilweise gewährleistet werden kann, muss gemäß Stellungnahme der Betriebs-
gesellschaft Wasser und Abwasser mbH Sömmerda vom 06.07.2021 im Rahmen der Erschließungsplanung 
untersucht werden. Die Trinkwasserqualität darf auf keinen Fall durch eine Überdimensionierung der Leitun-
gen gefährdet werden. Kann dieses Kriterium nicht eingehalten werden, sind andere grundstücksbezogene 
Löschwasserquellen (Teiche oder geschlossene Behälter) erforderlich. 
 
Abfallbeseitigung und Wertstoffabfuhr 
Das Plangebiet ist bereits in das Abfallbeseitigungs- und Wertstoffabfuhrkonzept des Landkreises Sömmerda 
integriert. 
 
 

15. Bodenordnungsmaßnahmen gemäß BauGB 

 
Seitens der Stadt Sömmerda sind im Rahmen der Aufstellung des Bauleitplans keine bodenordnenden Maß-
nahmen gemäß BauGB vorgesehen. 
 
 

16. Städtebauliche Werte  

 
Städtebauliche Kenndaten nach Nutzungsart: 
 
Nutzungsart Fläche (m²) Anteil (%) 
   

 
Mischgebiet (MI) 
(gemäß § 9 (1) Nr.1 BauGB i.V.m. § 6 BauNVO) 
davon zulässige Grundfläche gem. § 19 BauNVO (GRZ 0,6): 11.661 m² 
zzgl. Überschreitung nach § 19 (4) Satz 2 BauNVO:    3.887 m² 
 
festgesetzte Pflanzfläche innerhalb des MI-Gebietes: 1.000 m² 
 

 
19.435 m² 

 
100 % 

Gesamtfläche Geltungsbereich 19.435 m² 100% 

 
Hinweis:  
Die städtebaulichen Werte wurden zeichnerisch aus den vorhandenen Katasterunterlagen ermittelt und können vom tat-
sächlichen Bestand geringfügig abweichen. 
 
 

17. Planverfasser 

 
Die Planunterlagen wurden durch das Stadtplanungsbüro Meißner & Dumjahn GbR, Büro für interdisziplinäre 
Stadt- und Dorfplanung, Käthe-Kollwitz-Straße 9, 99734 Nordhausen erarbeitet. 
 
 
 
 
Nordhausen, Dezember 2022 

















































































































 
 

 

 

Der vorliegende Auszug wurde aus Daten verschiedener grundstücks- und raumbezogener Informationssysteme 
erstellt. Er stellt keinen amtlichen Auszug im Sinne des Thüringer Vermessungs- und Geoinformationsgesetzes  in der 
jeweils geltenden Fassung dar, so dass eine rechtsverbindliche Auskunft daraus nicht abgeleitet werden kann. 
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Geoproxy Kartenauszug 
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MI

Auszug aus dem wirksamen Flächennutzungsplan vom 

.........................

Darstellung der Berichtigung des Flächennutzungsplanes 

der Stadt Sömmerda gem. § 13a (2) Nr. 2 BauGB nach 

Maßgabe des Bebauungsplanes Nr. 23 Mischgebiet 

„Erfurter Höhe“  der Stadt Sömmerda.

Verfahrensvermerk

Flächennutzungsplan der Stadt Sömmerda i.d.F. vom ...................... 
zuletzt geändert durch Berichtigung gemäß § 13a (2) Nr. 2 BauGB nach 

Maßgabe des Bebauungsplanes Nr. 23 Mischgebiet „Erfurter Höhe“  der 

Stadt Sömmerda, in Kraft gesetzt durch die Bekanntmachung des 

Satzungsbeschlusses vom  ………………….. .

Für die Geltendmachung der Verletzung von Vorschriften gem. § 215 

BauGB gelten die durch die jeweilige Änderung ausgelösten Fristen und 

Rechtsfolgen.

Sömmerda, den ......................

                                                            (Siegel)

                                                                                                  ......................

                                                                                                        (Hauboldt)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
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Berichtigung

Anlage 2  zur Begründung

Legende  

Mischgebiet
(gem. § 6 BauGB)

Umgrenzung der Fläche der Berichtigung 
des fortgeltenden Flächennutzungsplanes

MI
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